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Schloss-Stadt Hückeswagen 

Der Bürgermeister 

 

 

Einladung 
 

Ich lade Sie zu einer Sitzung des Rates am Freitag, dem 17.12.2021, um 17:00 Uhr ein. 

Die Sitzung findet im Gemeindezentrum Lindenberg, Lindenbergstraße 10 statt. 

 

 

Tagesordnung: 
 

Öffentliche Sitzung 

 

1 Fragestunde für Einwohner    

2 Beschlusskontrolle RB/4336/2021 

3 Neubesetzung von Ausschüssen 

hier: Ausschüsse für Bauen und Verkehr; Stadt-und Ver-

kehrsplanung und Wirtschaftsförderung; Soziales, Jugend 

und Familie; Schule, Kultur und Sport 

RB/4326/2021 

4 Entwurf der Haushaltssatzung 2022 FB I/4334/2021 

5 Kenntnisnahme über- und außerplanmäßige Aufwendun-

gen und Auszahlungen 

FB I/4332/2021 

6 Anbau und Sanierung des Umkleidegebäudes und der an-

grenzenden Außenanlagen Sportplatz Schnabelsmühle 

FB I/4330/2021 

7 Beschluss über die Bereitstellung von Geldern für die Be-

schaffung weiterer Leihgeräte für die Förderschule Nord-

kreis 

FB II/4337/2021 

8 Wahl von Schiedspersonen FB III/4333/2021 

9 Umsetzung der Umbaupläne der Bahnhofstraße aus dem 

ISEK bzw. des Landeswettbewerbs "Zukunft Stadtraum" 

FB III/4318/2021 

10 Antrag der SPD-Fraktion vom 09.11.21: umweltfreundli-

che Optimierung der nächtlichen Ampelschaltungen in der 

Schloss-Stadt Hückeswagen 

FB III/4325/2021 

11 Antrag der CDU-Fraktion vom 30.11.21: Stadtentwicklung 

konsequent umsetzen 

 

RB/4335/2021 
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12 Antrag der FaB-Fraktion vom 01.12.21: Einsetzung eines 

Arbeitskreises "Sparen" 

RB/4338/2021 

13 Mitteilungen und Anfragen    

 

Nichtöffentliche Sitzung 

 

1 Regionalpartnerschaft Rheinland FB I/4328/2021 

2 Mitteilungen und Anfragen    

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

_______________________ 

Bürgermeister Dietmar Persian 
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Schloss-Stadt Hückeswagen 

Der Bürgermeister 
Ratsbüro 

Sachbearbeiter/in: Torsten Kemper 

 

 

Vorlage 
 

Datum: 30.11.2021 

Vorlage RB/4336/2021 

 

TOP 

 

Betreff 

Beschlusskontrolle 

 

Beschlussentwurf: 

Der Rat nimmt Kenntnis. 

 

 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Rat 17.12.2021 öffentlich 

 

 

Sachverhalt: 

 

Der Rat hatte in seiner Sitzung am 23.03.2021 beschlossen, eine Beschlusskontrolle einzufüh-

ren, die auf der Grundlage einer Tabelle erfolgt. 

 

Diese Tabelle ist in der Anlage beigefügt. 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

 

Auswirkungen auf Klima und Umwelt: 

 

 

 

Beteiligte Fachbereiche: 

 

FB    

Kenntnis 

genommen 
   

 

 

  ___________________   __________________  

 Bürgermeister o.V.i.A. Torsten Kemper 

 

Anlagen: 
Übersicht „Beschlusskontrolle“ 

Ö  2Ö  2

4



Beschlusskontrolle

Datum der 

Ratssitzung Bezeichnung des Tagesordnungpunktes FB Umsetzungsstand Status

Voraussichtlich 

umgesetzt bis

23.03.2021 Neubau Feuerwehrhaus Stadt - Vorstellung der Entwurfsplanung LPH 3 IV
Zweizeiler von Strassen-NRW liegt vor, Außenanlagenplanung wird 

ohne die große Stützwand überarbeitet In Bearbeitung 4. Quartal 2021

23.03.2021
Antrag der Fraktion B90/DIE GRÜNEN vom 26.11.2020: Einstellung einer/s 

Klimaschutzbeauftragten
I

Ausschreibung ist erfolgt, Vorstellungsgespräche wurden in KW 44 

durchgeführt In Bearbeitung Sep 22

23.03.2021 Antrag der Fraktion B90/DIE GRÜNEN vom 07.03.2021: Plakatierungssatzung III Arbeitsgruppe hat am 04.11. getagt In Bearbeitung

23.03.2021 Vertragsangelegenheiten Offene Ganztagsgrundschulen II

Der Vertrag wurde fristgerecht gekündigt, Vorbereitungen für die 

Ausschreibung laufen, die Leistungsverzeichnisse sind inzw. erstellt, 

Termine für das Verfahren vorbereitet. In Bearbeitung Feb 22

15.06.2021
Abwägungs- und Feststellungsbeschluss 9. Änderung des Flächennutzungsplans 

"Großberghauser Bucht"
III Das Genehmigungsverfahren ist in Vorbereitung In Bearbeitung bis Ende 2021

15.06.2021 Energetische Sanierung Montanusschule Sporthalle - Projekterweiterung IV
Entwurfsplanung läuft, Planung Gebäudetechnik wird zum 2. Mal 

ausgeschrieben, beim 1. Mal keine verwertbaren Angebote In Bearbeitung 1. Quartal 2022

15.06.2021 Sanierung und Anbau Feuerwehrgebäude Straßweg IV

Die Variante eines Neubaus wird weiterverfolgt. Der Auftrag für den 

Brandschutzbedarfsplan, der Voraussetzung für die weiteren 

Überlegungen ist, wurde vergeben. In Bearbeitung

21.09.2021
Antrag der CDU-Fraktion vom 04.09.2021: Einführung eines „Baukindergeldes“ im 

Neubaugebiet Eschelsberg
HEG

Beratung im Aufsichtsrates am 15.11., Entscheidung nach 

Ausschreibung In Bearbeitung Frühjahr 22

21.09.2021
Antrag der Fraktion B90/DIE GRÜNEN vom 04.09.2021: Vorstellung der Vorsorgekonzepte 

für den Katastrophenfall
III

Ist für die Sitzung des Haupt- unf Finanzausschusses am 08.02.22 

vorgesehen In Bearbeitung Feb 22

23.11.2021 Feststellung des Jahresabschlusses 2020 des Betriebes Abwasserbeseitigung I Ist mit Beschluss vollzogen Umgesetzt

23.11.2021 Verteilung des Jahresüberschusses 2020 des Betriebes Abwasserbeseitigung I Ist mit Beschluss vollzogen Umgesetzt

23.11.2021
Eigenkapitalrückführung 2021 des Eigenbetriebs Abwasser an die Schloss-Stadt 

Hückeswagen
I Ist mit Beschluss vollzogen Umgesetzt

23.11.2021 Feststellung des Jahresabschlusses 2020 des Betriebes Freizeitbad I Ist mit Beschluss vollzogen Umgesetzt

23.11.2021 Verteilung des Jahresüberschusses 2020 des Betriebes Freizeitbad I Ist mit Beschluss vollzogen Umgesetzt

23.11.2021 Bereitstellung eines Liquiditätszuschusses an die Bürgerbad Hückeswagen gGmbH I erfolgt lt. Beschluss und Notwendigkeit in 2022 In Bearbeitung

23.11.2021 Beschluss der Hebesatzsatzung 2022 I Satzung wurde bekanntgemacht Umgesetzt

23.11.2021 Anpassung der Zweitwohnungssteuersatzung I Satzung wurde bekanntgemacht Umgesetzt

23.11.2021

5. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren, 

Kanalanschlussbeiträgen und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse in der 

Schloss–Stadt Hückeswagen vom 21.12.2015

I Satzung wurde bekanntgemacht
Umgesetzt

23.11.2021 Änderung der Benutzungsordnung der Stadtbibliothek II Benutzungsordnung wurde bekanntgemacht Umgesetzt

23.11.2021 Stellenfreigabe - hier: Stadtbibliothek I Stellenbesetzungsverfahren läuft In Bearbeitung Frühjahr 22

23.11.2021 Bestellung von zwei stellvertretenden Leitern für die Freiwillige Feuerwehr Hückeswagen III Die stellvertretenden Leiter wurden bestellt Umgesetzt

23.11.2021
Abwägungs- und Feststellungsbeschluss 7. Änderung des Flächennutzungsplans 

"Eschelsberg"
III Das Genehmigungsverfahren ist in Vorbereitung In Bearbeitung

23.11.2021 Bebauungsplan Nr. 78 "Eschelsberg" - Abwägungs- und Satzungsbeschluss III Bebauungsplan ist bekanntgemacht Umgesetzt

23.11.2021
3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 39 A "Hambüchener Weg" - Abwägungs- und 

Satzungsbeschluss
III Bebauungsplan ist bekanntgemacht Umgesetzt

23.11.2021 Beschluss über den Lärmaktionsplan, 3. Runde III Lärmaktionsplan ist bekanntgemacht Umgesetzt

23.11.2021 Aufhebung der Stellplatzablösesatzung III Satzung wurde bekanntgemacht Umgesetzt

23.11.2021 Sanierungsmaßnahme im Bürgerbad Hückeswagen IV Bauantrag wird vorbereitet In Bearbeitung

23.11.2021 Überplanmäßige Aufwendungen für neuen Träger der OGS ab 01.08.2022 I Ist mit Beschluss vollzogen Umgesetzt

23.11.2021 Erlass des Nutzungsentgeltes für das Hallenbad IV Entgelt wurde erlassen Umgesetzt

Stand: 03.12.2021

Ö  2Ö  2
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Schloss-Stadt Hückeswagen 

Der Bürgermeister 
Ratsbüro 

Sachbearbeiter: Torsten Kemper 

 

 

Vorlage 
 

Datum: 11.11.2021 

Vorlage RB/4326/2021 

 

TOP 

 

Betreff 

Neubesetzung von Ausschüssen 

hier: Ausschüsse für Bauen und Verkehr; Stadt-und Verkehrsplanung und 

Wirtschaftsförderung; Soziales, Jugend und Familie; Schule, Kultur und Sport 

 

Beschlussentwurf: 

Die Ratsmitglieder beschließen: 

Auf Vorschlag der FaB-Fraktion wird  

 Herr Sebastian Weyer zum stellvertretenden Mitglied im Ausschuss für Bauen und 

Verkehr 

 Herr Sebastian Weyer zum stellvertretenden Mitglied im Ausschuss für Stadt-und 

Verkehrsplanung und Wirtschaftsförderung 

 Herr Sebastian Weyer zum stellvertretenden Mitglied im Ausschuss für Soziales, Ju-

gend und Familie 

 Herr Sebastian Weyer zum stellvertretenden Mitglied im Ausschuss für Schule, Kultur 

und Sport 

bestellt. 

 

 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Rat 17.12.2021 öffentlich 

 

 

Sachverhalt: 

 

Die FaB-Fraktion schlägt vor, Herr Sebastian Weyer Sebastian Weyer, wohnhaft Mühlenstr. 

13, 42499 Hückeswagen als zusätzliches stellvertretendes Mitglied in folgenden Ausschüssen 

der Schloss-Stadt Hückeswagen aufzunehmen. Die sonstige Besetzung in den Ausschüssen 

ändert sich nicht. 

 

 Ausschuss für Bauen und Verkehr 

 Ausschuss für Stadt-und Verkehrsplanung und Wirtschaftsförderung 

 Ausschuss für Soziales, Jugend und Familie 

 Ausschuss für Schule, Kultur und Sport 

 

Gem. § 50 Abs. 3 i. V. m. § 40 Abs. 2 GO NRW ist bei der Nachbesetzung von Gremien der 

Bürgermeister nicht stimmberechtigt. 

 

Ö  3Ö  3
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Finanzielle Auswirkungen: 

keine 

 

 

Auswirkungen auf Klima und Umwelt: 

keine 

 

 

Beteiligte Fachbereiche: 

 

FB    

Kenntnis 

genommen 
   

 

 

  ___________________   __________________  

 Bürgermeister o.V.i.A. Torsten Kemper 
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Schloss-Stadt Hückeswagen 

Der Bürgermeister 
Fachbereich I - Steuerungsunterstützung / Service 

Sachbearbeiterin: Isabel Bever 

 

 

Vorlage 
 

Datum: 30.11.2021 

Vorlage FB I/4334/2021 

 

TOP 

 

Betreff 

Entwurf der Haushaltssatzung 2022 

 

Beschlussentwurf: 

Der Rat verweist den Entwurf der Haushaltssatzung 2022 zur Beratung in die Fachausschüsse. 

 

 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Rat 17.12.2021 öffentlich 

 

 

Sachverhalt: 

 

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird Ihnen in der Sitzung zuge-

leitet. 

 

Anmerkungen und Hinweise zum Entwurf der Haushaltssatzung werden vom Bürgermeister 

und von der Kämmerin in der Sitzung vorgetragen. 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

 

Auswirkungen auf Klima und Umwelt: 

 

 

Beteiligte Fachbereiche: 

 

FB    

Kenntnis 

genommen 
   

 

 

  ___________________   __________________  

 Bürgermeister o.V.i.A. Isabel Bever 

 

Ö  4Ö  4
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Schloss-Stadt Hückeswagen 

Der Bürgermeister 
Fachbereich I - Steuerungsunterstützung / Service 

Sachbearbeiter/in: Heike Otto 

 

 

Vorlage 
 

Datum: 30.11.2021 

Vorlage FB I/4332/2021 

 

TOP 

 

Betreff 

Kenntnisnahme über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 

Auszahlungen 

 

Beschlussentwurf: 

Der Rat nimmt die durch die Kämmerin bzw. ihren Vertreter gem. § 83 Abs. 1 GO NW in 

Verbindung mit § 8 der Haushaltssatzung genehmigten Haushaltsüberschreitungen zur 

Kenntnis. 

 

 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Rat 17.12.2021 öffentlich 

 

 

Sachverhalt: 

 

Gemäß § 83 Abs. 1 GO NW in Verbindung mit § 8 der Haushaltssatzung wurden die folgen-

den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 

2020 durch die Kämmerin bzw. ihren Vertreter genehmigt: 

 

 Konto KSt. / Prod. / 

Auft. / Inv. 

Bezeichnung FB Bisher 

verfügbar 

EUR 

Mehrbedarf  

 

EUR 

1 529100 1.55.04.01 Sonst. Sach-u. Dienstl. / 

Gewässer-u. Hochwasser-

schutz 

III 82.000 4.000 

2 782600 5.000376.710.

003 

Erw. AV<410€ / Umset-

zung MEP Hauptschule 

II 8.000 7.500 

3 782700 5.000376.721.

004 

Erw. AV>410€/ Erwerb 

GwG Montanusschule 

II 2.850 350 

4 529100 1.21.06.01.01  Sonst. Sach-u. Dienstl. / 

Förderschule Nordkreis 

II 19.550 3.000 

5 529100 1.21.01.02.01 Sonst. Sach-u. Dienstl. / 

Grundschule Wiehagen 

II 7.475 3.000 

6 529100 1.21.02.01.01 Sonst. Sach-u. Dienstl. / 

Montanusschule 

II 2.500. 3.000 

7 782600 5.000376.710.

003 

Erw. AV>410€ / Umset-

zung MEP Hauptschule 

II 15.500 1.850 

Ö  5Ö  5
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 Konto KSt. / Prod. / 

Auft. / Inv. 

Bezeichnung FB Bisher 

verfügbar 

EUR 

Mehrbedarf  

 

EUR 

8 529100 1.21.01.04.52 Sonst. Sach-u. Dienstl. / 

Digital Support Löwen GS 

II 24.360 600 

9 529100 1.21.06.01.52 Sonst. Sach- u. Dienstl. / 

FNK Digital Support 

II 29.970 1.400 

10 529100 1.21.03.01.52 Sonst. Sach-u. Dienstl./ 

Digital Support Realschule 

II 25.140 310 

11 529100 1.21.01.02.52 Sonst. Sach-u. Dienstl./ 

Digital. Support Grund-

schule Wiehagen 

II 10.475 400 

12 529100 1.21.02.01.52 Sonst. Sach-u. Dienstl./ 

Digital Support Hauptschu-

le 

II 25.260 2550 

13 529100 1.57.03.01 Sonst. Sach-u. Dienstl./ 

Wochenmarkt 

III/O 7.600 400 

 

 

Erläuterungen: 

 

Zu 1: Die Abschlagszahlungen des Wupperverbandes einschließlich der Kosten des 

Gewässerschutzbeauftragten wurden erhöht. 

 

Zu 2: Im Zuge der Sanierung der IT-Infrastruktur in der Montanusschule sind ver-

schiedene Installationsarbeiten notwendig. Für die Verkabelung waren mehrere 

Switches und Access Points erforderlich. 

 

Zu 3: Der Kühlschrank in der Küche der Montanusschule musste erneuert werden. 

 

Zu 4-6: Im Zuge der Erneuerung der IT-Infrastruktur an den Hückeswagener Schulen 

war es erforderlich eine Firewall zur Nutzung der Glasfaseranschlüsse zu instal-

lieren. Die Installation erfolgte zunächst an der Grundschule Wiehagen, der 

Montanusschule sowie der Förderschule Nordkreis. 

 

Zu 7: Im Zuge der Sanierung der IT-Infrastruktur in der Montanusschule sind ver-

schiedene Installationsarbeiten notwendig. Für die Nutzung der Telefonanlage 

über das neue Netzwerk war die Anschaffung weiterer Switches erforderlich. 

 

Zu 8-12: Umfangreiche Supportarbeiten im Laufe des Jahres sowie die Umstellung aller 

Bestandsgeräte an den Schulen und die Einstellung in die Cloud machten die 

Mehraufwendungen erforderlich. 

 

Zu 13: Die Monatspauschale für die Absperrung und Beschilderung des Wochenmark-

tes wurde erhöht. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

Die Deckung der dargestellten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlun-

gen erfolgt durch: 

 

 

 

Zu 1: Minderaufwendungen im Bereich der „Stadtplanung“ 529100 / 1.51.01.01 

 

Zu 2: Minderauszahlungen im Bereich des Investitionsobjektes „Erwerb GwG Asyl“ 

782700 / 5.000454.721 

 

Zu 3: Minderauszahlungen im Bereich „Erwerb GwG Löwengrundschule“ 782700 / 

5.000413.721.002 

 

Zu 4-6: Minderaufwendungen im Bereich „Allgemeine sonstige Finanzwirtschaft“ 

552800 / 1.61.02.01.01 

 

Zu 7: Minderauszahlungen im Bereich „Erwerb GwG MEP Löwengrundschule“ 

782700 /5.000413.721.008 

 

Zu 8-12: Minderaufwendungen im Bereich „Allgemeine sonstige Finanzwirtschaft“ 

552800 / 1.61.02.01.01 

 

Zu 13: Minderaufwendungen im Bereich „Allgemeine Gefahrenabwehr“ 529100 / 

1.12.01.01 

 

 

Auswirkungen auf Klima und Umwelt: 

 

 

 

Beteiligte Fachbereiche: 

 

FB I   

Kenntnis 

genommen 
gez.Ti.   

 

 

 

 

 

  ___________________   __________________  

 Bürgermeister o.V.i.A. Heike Otto 
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Schloss-Stadt Hückeswagen 

Der Bürgermeister 
Fachbereich I - Steuerungsunterstützung / Service 

Sachbearbeiter/in: Jörg Tillmanns 

 

 

Vorlage 
 

Datum: 29.11.2021 

Vorlage FB I/4330/2021 

 

TOP 

 

Betreff 

Anbau und Sanierung des Umkleidegebäudes und der angrenzenden 

Außenanlagen Sportplatz Schnabelsmühle 

 

Beschlussentwurf: 

Der Rat der Schloss-Stadt Hückeswagen beschließt die Aktualisierung des Förderantrages für 

die o.g Maßnahme. Die Kostenberechnung wurde auf einen Gesamtbetrag i.H.v. 949.067 € 

aktualisiert. 

Die entsprechend erforderlichen zusätzlichen Mittel werden bei dem Investitionsobjekt 

„5.000508.700.300 Sanierung und Anbau Sportplatzgebäude“, Konto „783110 Abwicklung 

von Baumaßnahmen Hochbau“ in Höhe von 116.552 € als außerplanmäßige Auszahlungen 

bereitgestellt. 

 

 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Rat 17.12.2021 öffentlich 

 

 

Sachverhalt: 

 

Zur Stärkung der Länder und Kommunen hat der Bund die Förderung im Rahmen des "Inves-

titionspakt zur Förderung von Sportstätten" für das Jahr 2022 verlängert. 

 

Gefördert werden Gebäude und Einrichtungen, die zur Ausübung einer oder mehrerer Sport-

arten dienen und Anlagen für den Breitensport, die die körperliche Fitness, den Ausgleich an 

Bewegungsmangel und den Spaß am Sport fördern. Die bauliche Modernisierung und Erwei-

terung von Bestandsgebäuden, insbesondere die energetische Ertüchtigung der sportlichen 

Infrastruktur wird gefördert, wenn ein besonderer Bedarf besteht und so die Erreichung der 

mit dem Investitionspakt verfolgten Ziele sichergestellt wird. 

 

Dies trifft auf das Gebäude des einzigen städtischen Sportplatzes an der Schnabelsmühle zu. 

Zur Erreichung des Förderzieles geht es um eine flexible Nutzung des Bereiches für viele 

sportlich und sozial interessierte Bürger und um den integrativen Zugang zu diesem Bereich. 

Die Förderquote beträgt 90%. 

 

Geplant wurde die Erweiterung des Umkleidegebäudes durch einen multifunktional nutzbaren 

Anbau, die energetische Ertüchtigung des Gebäudes, die barrierefreie Erreichbarkeit des Ge-

bäudes sowie des oberen Ascheplatzes sowie eine Überarbeitung des Ascheplatzes. 

Ö  6Ö  6
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Die Baugenehmigung liegt vor. 

 

Der Rat der Schloss-Stadt Hückeswagen hat die Maßnahme und die Planung in der Sitzung 

vom 15.12.2020 beschlossen. Die erforderlichen Haushaltsmittel wurden per Dringlichkeits-

beschluss vom 17.12.2020 bereitgestellt. Der Förderantrag wurde am 13.01.2021 eingereicht. 

 

Mit Schreiben vom 18.11.2021 hat die Bezirksregierung Köln mitgeteilt, dass eine Aktualisie-

rung des Förderantrages in Bezug auf eine Baukostensteigerung möglich ist. Nach den Anga-

ben des statistischen Bundesamtes hat es zwischen November 2020 und August 2021 eine 

Baukostensteigerung von 14% gegeben. Der Förderantrag soll daher entsprechend aktualisiert 

werden.  

 

Die benötigten Mittel erhöhen sich damit insgesamt von 832.515 € auf nunmehr 949.067 €. 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Entsprechend den Erfordernissen des Förderantrags werden die zusätzlichen Mittel im Haus-

haltsjahr 2021 bereitgestellt und später per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 

2022 übertragen. 

 

Die Deckung erfolgt durch das Investitionsobjekt „5.000478.700.200 Sanierung Turm A 

Montanusschule“, Konto „783110 Abwicklung von Baumaßnahmen Hochbau“ in Höhe von 

116.552 €. 

 

 

Auswirkungen auf Klima und Umwelt: 

 

Durch die energetische Optimierung entsteht ein positiver Effekt für Klima und Umwelt. 

 

 

Beteiligte Fachbereiche: 

 

FB FB I   

Kenntnis 

genommen gez. Bev.   

 

 

 

 

 

  ___________________   __________________  

 Bürgermeister o.V.i.A. Jörg Tillmanns 
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Schloss-Stadt Hückeswagen 

Der Bürgermeister 
Fachbereich II - Bildung und Soziales 

Sachbearbeiterin: Sabrina Tillmanns 

 

 

Vorlage 
 

Datum: 01.12.2021 

Vorlage FB II/4337/2021 

 

TOP 

 

Betreff 

Beschluss über die Bereitstellung von Geldern für die Beschaffung weiterer 

Leihgeräte für die Förderschule Nordkreis 

 

Beschlussentwurf: 

Die Verwaltung wird beauftragt unter Verwendung der bereitgestellten Fördermittel in Höhe 

von maximal 120.500 Euro ein Beschaffungsverfahren für digitale Endgeräte zur Ausstattung 

der Förderschule Nordkreis einzuleiten. 

 

 

 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Rat 17.12.2021 öffentlich 

 

 

Sachverhalt: 

 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat angesichts der fortbestehenden COVID Pandemie ein be-

sonderes Förderprogramm für die digitale Bildungsinfrastruktur an Förderschulen und Schu-

len an sozial benachteiligten Standorten in Nordrhein-Westfalen aufgelegt. Für die Schloss – 

Stadt Hückeswagen als Schulträgerin der Förderschule Nordkreis mit Standorten in Hückes-

wagen und Radevormwald sind darüber Fördermittel von bis zu 120.500 € zum Abruf bereit-

gestellt worden. Ein kommunaler Eigenanteil ist dabei nicht zu erbringen. Allerdings besteht 

eine Vorleistungspflicht durch die Schloss-Stadt Hückeswagen.  

 

Alleiniges Ziel des Förderprogramms ist es, berechtigten Schulen eine vollständige Ausstat-

tung aller Schülerinnen und Schüler mit personalisierten und technisch schulgebundenen mo-

bilen Endgeräten zu ermöglichen. Das bedeutet, dass an der Förderschule Nordkreis inklusive 

des Standorts in Radevormwald jede Schülerin und jeder Schüler ein eigenes schulgebunde-

nes Endgerät mit Zubehör erhält. 

 

Die beschafften digitalen Endgeräte verbleiben im Eigentum des Schulträgers. Je Gerät ist 

maximal ein Betrag von 500 € brutto lt. Richtlinie zu verausgaben. Die beschafften Geräte 

sollen an die Schülerinnen und Schüler kostenlos verliehen werden. Es haben sich in der schu-

lischen Praxis auf Grund der Langlebigkeit und Robustheit Tablets der Apple Corporation 

etabliert. Das Betriebssystem gilt als stabil, zuverlässig und wartungsarm. Es soll jeweils pro 

Gerät ein Leihvertrag mit bestimmten Rechten und Pflichten über die Erziehungsberechtigten 

geschlossen werden. Die Abwicklung des Verfahrens gleicht den zwei bereits durchgeführten 

Ö  7Ö  7
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Verfahren zu den Sofortausstattungsprogrammen des vergangenen Jahres. 

 

Auf Grund der bereits jetzt pandemiebedingten, angespannten Marktlage in Bezug auf die 

Tablets und Laptops, ist ein akuter Handlungsbedarf gegeben. Das Beschaffungsverfahren ist 

daher schnellstmöglich auf den Weg zu bringen. Es wird dabei ein Verfahren mit den Rah-

menvertragspartnern angestrebt. 

 

Wartung und Support der Endgeräte inklusive Einbindung erfolgt durch den Supportdienst-

leister der Stadt Hückeswagen, der Firma AixConzept aus Stolberg. Die Schülerinnen und 

Schüler erhalten alle einen personalisierten Account mit allen notwendigen Office Lizenzen. 

 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Ein zu leistender kommunaler Eigenanteil besteht bei diesem Förderprogramm nicht. Die 

Fördermittel werden durch einen außerplanmäßigen Antrag bereitgestellt. Durch den Mitte-

labruf nach erfolgreicher Beschaffung, erfolgt die Refinanzierung. 

 

Die Buchhaltung hat dafür ein eigenes Produkt im Haushalt geschaffen. Die Deckung für das 

Produkt 5.000505.710.002 Erwerb iPads Förderschule Nordkreis erfolgt durch Konto 783110 

Baumaßnahmen und Produkt 5.000478.700.200 Sanierung Turm A. 

 

 

Auswirkungen auf Klima und Umwelt: 

 

Keine 

 

 

Beteiligte Fachbereiche: 

 

FB    

Kenntnis 

genommen 
   

 

 

  ___________________   __________________  

 Bürgermeister o.V.i.A. Sabrina Tillmanns 

 

Anlagen: 

- Richtlinie über die Förderung von Endgeräten für Schulen in Nordrhein-Westfalen im 

Rahmen der Digitalen Ausstattungsoffensive für Schulen in NRW 
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11-02 Nr. 46
Richtlinie ¿ber die Fºrderung von Endgerªten 

f¿r Schulen in Nordrhein-Westfalen 
im Rahmen der Digitalen Ausstattungsoffensive 

f¿r Schulen in NRW
RdErl. d. Ministeriums f¿r Schule und Bildung 
v. 15.10.2021 (ABl. NRW. Sonderausgabe 10/21)
1 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen

Angesichts der COVID-19-Pandemie gewªhrt das Land Nordrhein-West-
falen nach MaÇgabe dieser Richtlinie und der Verwaltungsvorschriften zu 
Ä 44 LHO in der jeweils geltenden Fassung Zuwendungen f¿r die digitale 
Bildungsinfrastruktur durch eine digitale Ausstattung von Fºrderschulen 
und Schulen an sozial benachteiligten Standorten in Nordrhein-Westfalen 
gemªÇ Anlage 1.
Ziel ist es, berechtigten Schulen eine vollstªndige Ausstattung aller 
Sch¿lerinnen und Sch¿ler mit personalisierten und technisch schulgebun-
denen mobilen Endgerªten zu ermºglichen. Die beschafften digitalen End-
gerªte verbleiben im Eigentum des Schultrªgers. Ein Anspruch der Antrag-
stellerin oder des Antragstellers auf Gewªhrung der Zuwendung besteht 
nicht, vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehºrde aufgrund ihres pflicht-
gemªÇen Ermessens im Rahmen der verf¿gbaren Haushaltsmittel.

2 Gegenstand der Fºrderung
Folgende MaÇnahmen sollen gefºrdert werden:
Beschaffung von schulgebundenen mobilen Endgerªten (Laptops, Note-
books und Tablets mit Ausnahme von Smartphones) f¿r Sch¿lerinnen und 
Sch¿ler einschlieÇlich der Ausgaben f¿r die Inbetriebnahme und des f¿r 
den Einsatz erforderlichen Zubehºrs.
3 Zuwendungsempfªngerin oder Zuwendungsempfªnger
Zuwendungsempfªnger sind:
- ºffentliche Schultrªger und Ersatzschultrªger von Fºrderschulen und 
allgemeinbildenden Schulen an sozial benachteiligten Standorten ge-
mªÇ Anlage 1. 

4 Zuwendungsvoraussetzungen
4.1 Eine Fºrderung mobiler Endgerªte kann unter folgenden Vorausset-
zungen erfolgen:
Beschaffung schulgebundener mobiler Endgerªte einschlieÇlich der Inbe-
triebnahme sowie des f¿r den Einsatz erforderlichen Zubehºrs (Laptops, 
Notebooks und Tablets mit Ausnahme von Smartphones), um diese den 
Sch¿lerinnen und Sch¿lern unentgeltlich als Leihgabe zur Verf¿gung zu 
stellen.
4.2 Ausnahme vom vorzeitigen MaÇnahmebeginn
Abweichend von Nummer 1.3 VV/VVG zu Ä 44 LHO steht ausnahmsweise 
einer Fºrderung von Vorhaben nichts entgegen, die bereits (seit 
18. Mªrz 2021) begonnen worden sind.

5 Art und Umfang, Hºhe der Zuwendung
5.1 Zuwendungsart
Projektfºrderung
5.2 Finanzierungsart
Vollfinanzierung
5.3 Form der Zuwendung 
Zuschuss/Zuweisung
5.4 Bemessungsgrundlage
Fºrderfªhig sind Sachausgaben f¿r die Beschaffung von schulgebunde-
nen mobilen Endgerªten f¿r Sch¿lerinnen und Sch¿ler (Laptops, Note-
books und Tablets mit Ausnahme von Smartphones) einschlieÇlich der In-
betriebnahme sowie f¿r den Einsatz des erforderlichen Zubehºrs bis zu ei-
nem Hºchstbetrag in Hºhe von 500 Euro je mobilem Endgerªt (einschlieÇ-
lich Nebenausgaben).
Sachausgaben f¿r die Wartung, den Support und den Betrieb der zu be-
schaffenden mobilen Endgerªte sowie Personalausgaben sind nicht fºr-
derfªhig.
Den Zuwendungsempfªngern kºnnen Zuwendungen als Schultrªgerbud-
get f¿r die Ausstattung von Schulen an sozial benachteiligten Standorten 
bis zur Hºhe gemªÇ Anlage 1 als Hºchstbetrag bewilligt werden.

6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen
6.1 ¥ffentlichkeitsarbeit
Der Zuwendungsempfªnger ist im Zuwendungsbescheid durch Auflage zu 
verpflichten, in geeigneter Form auf die Fºrderung durch das Land Nord-
rhein-Westfalen (zum Beispiel Aufkleber auf den beschafften mobilen End-
gerªten) hinzuweisen.
6.2 Im Zuwendungsbescheid ist eine Regelung zur Zweckbindungsfrist f¿r 
die beschafften mobilen Endgerªte und des dazugehºrigen Zubehºrs von 
vier Jahren ab dem Zeitpunkt der Lieferung der mobilen Endgerªte an den 
Zuwendungsempfªnger aufzunehmen.
6.3 Im Zuwendungsbescheid ist eine Regelung zur Verpflichtung der Zu-
wendungsempfªnger aufzunehmen, dass die personalisierten und tech-
nisch schulgebundenen mobilen Endgerªte ausgeliehen werden kºnnen 

und in die schulische Infrastruktur integriert werden m¿ssen sowie f¿r die 
sofortige Verwendung zur Verf¿gung stehen. Der Zuwendungsempfªnger 
verpflichtet sich zu einer zentralen Gerªteverwaltung. Dazu kºnnen beste-
hende Strukturen genutzt werden. Sollten diese nicht oder nicht im ausrei-
chenden MaÇe vorhanden sein, verpflichtet sich der Zuwendungsempfªn-
ger, diese spªtestens innerhalb von 24 Monaten zu schaffen. Dar¿ber hin-
aus stellt der Schultrªger die Wartung und den Support f¿r die beschafften 
digitalen Endgerªte innerhalb der Zweckbindungsfrist sicher.
6.4 Der Zuwendungsempfªnger wird durch Auflage verpflichtet, den 
Sch¿lerinnen und Sch¿lern die digitalen Endgerªte f¿r eine leihweise und 
unentgeltliche Nutzung gemªÇ der in Anlage 6 festgelegten Nutzungsbe-
dingungen zur Verf¿gung zu stellen. Die Zustimmung der Sch¿lerinnen 
und Sch¿ler oder deren gesetzlichen Vertreter zu den Nutzungsbedingun-
gen ist sicherzustellen und zu dokumentieren.
6.5 Der Zuwendungsempfªnger ber¿cksichtigt bei Planungen und Durch-
f¿hrungen von InvestitionsmaÇnahmen grundsªtzlich Wirtschaftlichkeits-
betrachtungen. 
6.6 Eine Doppelfºrderung sowie eine Fºrderung, die zu einer Ausstattung 
von ¿ber 100 Prozent f¿hrt (¦berfºrderung), sind unzulªssig. Hierzu legt 
der Zuwendungsempfªnger eine Erklªrung gemªÇ Anlage 5a der Bewilli-
gungsbehºrde vor.
6.7 Der Zuwendungsempfªnger ist verpflichtet, die Mittel ausschlieÇlich 
zur Fºrderung der gemªÇ Anlage 1 genannten fºrderfªhigen Schulen zu 
verwenden (schulscharfe Mittelzuweisung). 

7 Verfahren
7.1 Antragsverfahren
Antrªge auf die Gewªhrung von Zuwendungen sind bei der Bewilligungs-
behºrde unter Verwendung des Musters in Anlage 2 bis zum 30. Juni 2022 
zu stellen.
7.2 Bewilligungsverfahren
Bewilligungsbehºrde ist die jeweils ºrtlich zustªndige Bezirksregierung am 
Sitz des Schultrªgers. Sie bewilligt eine Zuwendung nach pflichtgemªÇem 
Ermessen unter Verwendung des Musters gemªÇ Anlage 3.
7.3 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren
Die Zuwendung darf auf Abruf des Zuwendungsempfªngers gemªÇ An-
lage 4 nur insoweit und nicht eher ausgezahlt werden, als die zuwendungs-
fªhigen Ausgaben bereits geleistet worden sind. Auszahlungen kºnnen bis 
zum Ende des Haushaltsjahres 2022 geleistet werden.
7.4 Verwendungsnachweisverfahren
Der Zuwendungsempfªnger weist binnen drei Monaten nach Durchf¿h-
rung die Verwendung der Zuwendung durch ¦bersendung eines Verwen-
dungsnachweises gemªÇ Anlage 5 nach. 
7.5 Zu beachtende Vorschriften 
F¿r die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie 
f¿r den Nachweis und die Pr¿fung der Verwendung und die gegebenen-
falls erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die R¿ck-
forderung der gewªhrten Zuwendung gelten die VV/VVG zu Ä 44 LHO, so-
weit nicht in den Fºrderrichtlinien Abweichungen zugelassen worden sind.

8 Inkrafttreten, AuÇerkrafttreten
Diese Richtlinie tritt am Tag nach der Bekanntgabe in Kraft und am 31. De-
zember 2023 auÇer Kraft.
Nachfolgend finden Sie die Anlagen zur Förderrichtlinie:
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16























Schloss-Stadt Hückeswagen 

Der Bürgermeister 
Fachbereich III - Ordnung und Bauen 

Sachbearbeiter/in: Roland Kissau 

 

 

Vorlage 
 

Datum: 30.11.2021 

Vorlage FB III/4333/2021 

 

TOP 

 

Betreff 

Wahl von Schiedspersonen 

 

Beschlussentwurf: 

 

Der Rat der Schloss-Stadt Hückeswagen beschließt, Frau Frauke Walder, Pleuse 24 a, mit 

Wirkung zum 15.04.2022 zur Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk Hückeswagen zu 

wählen. 

 

Zur stellvertretenden Schiedsperson wird gleichfalls mit Wirkung zum 15.04.2022 Herr Klaus 

Sieper, Maria-Zanders-Str. 11 b, gewählt. 

 

 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Rat 17.12.2021 öffentlich 

 

 

Sachverhalt: 

 

Gemäß § 3 des Gesetzes über das Schiedsamt erfolgt die Wahl der Schiedspersonen durch den 

Rat der Stadt für die Dauer von fünf Jahren. Der derzeitige Schiedsmann, Herr Hans-Jürgen 

Grasemann, und seine Stellvertreterin, Frau Susanne Liedholz, wurden in der Ratssitzung 

vom 16.12.2016 mit Wirkung zum 15.04.2017 wiedergewählt. Die Amtszeit der Schiedsper-

sonen läuft daher am 14.04.2022 ab. 

 

Herr Grasemann hat schriftlich erklärt, dass er für eine erneute Wiederwahl nicht zur Verfü-

gung stehe. Frau Liedholz kann aufgrund eines Wohnsitzwechsels nicht wiedergewählt wer-

den.  

 

Es müssen somit zwei neue Schiedspersonen bestellt werden. Bewerber wurden u.a. über eine 

öffentliche Bekanntmachung gesucht. 

 

Beworben haben sich Frau Frauke Walder, Pleuse 24 a (als Schiedsfrau), und Herr Klaus Sie-

per, Maria-Zanders-Str. 11 b (als stellvertretende Schiedsperson). Sie erfüllen die Vorgaben 

des § 2 Schiedsamtsgesetz. 

 

Die Verwaltung schlägt die Wahl von Frau Walder und Herrn Sieper vor. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

Keine 

 

 

 

Auswirkungen auf Klima und Umwelt: 

 

Keine Auswirkungen 

 

 

Beteiligte Fachbereiche: 

 

FB    

Kenntnis 

genommen 
   

 

 

  ___________________   __________________  

 Bürgermeister o.V.i.A. Roland Kissau 
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Schloss-Stadt Hückeswagen 

Der Bürgermeister 
Fachbereich III - Ordnung und Bauen 

Sachbearbeiter/in: Jonatán Garrido Pereira 

 

 

Vorlage 
 

Datum: 02.11.2021 

Vorlage FB III/4318/2021 

 

TOP 

 

Betreff 

Umsetzung der Umbaupläne der Bahnhofstraße aus dem ISEK bzw. des 

Landeswettbewerbs "Zukunft Stadtraum" 

 

Beschlussentwurf: 

 

Der Ausschuss empfiehlt/Der Rat beschließt: 

 

1) die Umbaupläne der Bahnhofstraße weiterhin in den Landeswettbewerb einfließen zu las-

sen und die Antragsstellung zum 18.01.2021 voranzutreiben. 

 

2) dass bei einer Förderung und der Einwilligung seitens des Baulastträgers Straßen NRW, 

die Gesamtmaßnahme „Bahnhofstraße“, in Verbindung mit dem Umbau des „Bahnhofs-

platzes“, gemäß den eingereichten Plänen umgesetzt wird. 

 

3) das bei einer positiven Rückmeldung der verschiedenen Ministerien auch die „mutigere“ 

Variante, die die Umwidmung der Bahnhofstraße voraussetzt,  umgesetzt werden soll. 

 

 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Ausschuss für Stadt- und Verkehrsplanung und Wirt-

schaftsförderung 

22.11.2021 öffentlich 

Rat 17.12.2021 öffentlich 

 

 

Sachverhalt: 

 

In der Sitzung des Planungsausschusses am 23.08.2021 wurde die Verwaltung beauftragt, die 

Pläne der städtebaulich hochwertigeren „grünen Variante“ der Bahnhofstraße  in die zweite 

Stufe des Landeswettbewerbs „Zukunft Stadtraum“ einzureichen. 

 

Am 27.10.2021 fand eine Zwischenpräsentation aller teilnehmenden Kommunen statt, an der 

die Jurymitglieder sowie Vertreter des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und 

Gleichstellung teilnahmen. Die Pläne der Bahnhofstraße wurden wieder sehr positiv betrach-

tet und außerordentlich gelobt.  

 

Hierbei kam die Anregung seitens der Jury und des Ministeriums auf, dass die Bahnhofstraße 

noch mutiger umgestaltet werden soll. Die Straße sollte als Bindungsglied zwischen Schloss, 

Ö  9Ö  9
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Altstadt und Bahnhofsplatz ausgebaut werden. Die Funktion als Straße würde in den Hinter-

grund rücken und die Straße im „Shared Space“ Charakter bzw. als Platz umgebaut werden. 

 

Seitens der Schloss-Stadt Hückeswagen wurde die derzeitige Klassifizierung als Bundesstraße 

angemerkt, die einen noch „mutigeren“ Umbau nicht ermöglicht. Der Vertreter des Ministeri-

um für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung schlug vor, eine weitere Variante zu 

planen und die Umwidmung der Bahnhofstraße intern mit dem Verkehrsministerium noch 

einmal zu besprechen. Diesem Angebot möchte die Stadtverwaltung nachkommen und die 

Chance nutzen, weiter ins Gespräch zu kommen. 

 

Zur Fortführung dieses Prozesses und zur endgültigen Einreichung der Antragsunterlagen ist 

es notwendig, den Umsetzungswillen der bereits mehrmals vorgestellten Pläne zu bestätigen. 

Hierfür wird ein Beschluss der politischen Gremien benötigt.  

 

Die Abgabefrist für die Antragsunterlagen ist der 18.01.2021. 

 

 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Die Maßnahme soll anteilig aus der Städtebauförderung gefördert werden. Der Eigenanteil 

der Schloss-Stadt Hückeswagen ist im ISEK dargestellt und im Haushalt eingeplant. 

 

 

Auswirkungen auf Klima und Umwelt: 

 

Ganz im Sinne des Landeswettbewerbs wird durch Entsiegelung, naturnahes Wassermanage-

ment und veränderte Verkehrsführung mit stärkerer Fokussierung auf Fuß- und Radverkehr 

das Mikroklima im innerstädtischen Bereich deutlich aufgewertet. 

 

 

Beteiligte Fachbereiche: 

 

FB    

Kenntnis 

genommen 
   

 

 

  ___________________   __________________  

 Bürgermeister o.V.i.A. Jonatán Garrido Pereira 

 

Anlagen: 

 

- Lageplan Bahnhofstraße 
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Schloss-Stadt Hückeswagen 

Der Bürgermeister 
Ratsbüro 

Sachbearbeiter: Torsten Kemper 

 

 

Vorlage 
 

Datum: 11.11.2021 

Vorlage FB III/4325/2021 

 

TOP 

 

Betreff 

Antrag der SPD-Fraktion vom 09.11.21: umweltfreundliche Optimierung der 

nächtlichen Ampelschaltungen in der Schloss-Stadt Hückeswagen 

 

Beschlussentwurf: 

Der Rat entscheidet über den Antrag der SPD-Fraktion, der den folgenden Wortlaut hat: 

Die Verwaltung wird damit beauftragt, eine Lösung mit dem Straßenverkehrsamt und ggf. mit 

StraßenNRW zu erarbeiten, um die lokalen Ampelschaltungen in der Nacht (22.00 – 06.00 

Uhr) zu optimieren. 

 

 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Rat 17.12.2021 öffentlich 

 

Sachverhalt: 

 

Auf den beiliegenden Antrag der SPD-Fraktion wird verwiesen. 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Auswirkungen auf Klima und Umwelt: 

 

Beteiligte Fachbereiche: 

 

FB    

Kenntnis 

genommen 
   

 

 

  ___________________   __________________  

 Bürgermeister o.V.i.A. Torsten Kemper 

 

Anlagen: 

Antrag der SPD-Fraktion vom 09.11.2021 
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SPD – Ratsfraktion Hückeswagen 
 
 
   

___________________________________________________________________________ 
SPD Ratsfraktion Hückeswagen 
Fraktionsvorsitzender: Jürgen Becker                                                       www.spd-hueckeswagen.de 
Kleineichenweg 10  E-Mail:  flabes_becker@yahoo.de 
42499 Hückeswagen                                                                                    Tel.:       01608264502 

Hückeswagen 

 
 

SPD 

 

SPD-Fraktion Hückeswagen – c/o Jürgen Becker – Kleineichenweg 10 – 42499 Hückeswagen 

Herrn 

Bürgermeister Dietmar Persian 

Auf’m Schloss 1 

 

D-42499 Hückeswagen 

 

 

Hückeswagen, 09.11.2021 

Antrag der SPD Fraktion zur umweltfreundlichen Optimierung der nächtlichen 

Ampelschaltungen in der Schlossstadt Hückeswagen 

 

Sehr geehrter Bürgermeister Dietmar Persian, 

die SPD Ratsfraktion stellt folgenden Antrag zur nächsten Ratssitzung: 

 

Beschlussvorlage: 

1. Die Verwaltung wird damit beauftragt, eine Lösung mit dem Straßenverkehrs-

amt und ggf. mit Straßen NRW zu erarbeiten, um die lokalen Ampelschal-

tungen  in der Nacht (22.00 – 06.00 Uhr) zu optimieren. 

 

Begründung: 

Ausgeschaltete Ampeln in der Nacht verhindern bereits schon heute in vielen 

Städten der Bundesrepublik nerviges Warten für Autofahrer. Zudem werden 

hierdurch weniger Abgase und Lärm beim Warten und Anfahren produziert. Die 

Kosteneinsparungen durch einen geringeren Stromverbrauch liegt i.d.R zwischen 

250€ und 400€ pro Jahr bei jeder Ampelanlage. Als gutes Beispiel lässt sich hierzu 

natürlich die große Ampelanlage in Bergisch Born erwähnen. Diese Ampelanlage 

regelt den Verkehr gleich für zwei Bundesstraßen ohne dass es zu bekannten 

sicherheitsrelevanten Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen ist. Höhere 

Unfallzahlen hat es in den meisten Fällen in anderen Städten hierdurch nicht 

gegeben. Ein nächtliches Rasen an der Ampelanlage im Außenbereich 

Ö  10Ö  10
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SPD – Ratsfraktion Hückeswagen 
 
 
   

___________________________________________________________________________ 
SPD Ratsfraktion Hückeswagen 
Fraktionsvorsitzender: Jürgen Becker                                                       www.spd-hueckeswagen.de 
Kleineichenweg 10  E-Mail:  flabes_becker@yahoo.de 
42499 Hückeswagen                                                                                    Tel.:       01608264502 

Hückeswagen 

 
 

SPD 

(Winterhagen), könnte durch eine vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung 

und -Kontrolle vermieden werden.  

An allen vier Ampelanlagen in der Stadt ist wegen der deutlich reduzierten 

Verkehrslast in der Nacht nicht mit einer höheren Unfallquote zu rechnen. Die 

Sichtverhältnisse von den Nebenstraßen auf die Straßen und den Verkehr der Haupt- 

/ Bundesstraßen ist ausreichend, um gefahrlos auf die Bundesstraßen abzubiegen 

oder sie zu queren (Friedrichstraße – Heidenstraße). 

In vielen anderen Städten hat sich sehr schnell herausgestellt, dass ggf. ein 

blinkendes gelbes Signal die Aufmerksamkeit und damit auch die Sicherheit erhöht. 

Häufig wurden später die Abschaltphasen auch auf Wochenend- und Feiertage 

ausgeweitet. In einigen Fällen wurde sogar festgestellt, dass Ampelanlagen komplett 

abgestellt werden konnten. Was an unseren Ampelanlagen notwendig und möglich 

ist, bleibt abzuwarten.      

Wir bitten daher um entsprechende Beschlussfassung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Jürgen Becker 
Fraktionsvorsitzender 
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Schloss-Stadt Hückeswagen 

Der Bürgermeister 
Ratsbüro 

Sachbearbeiter: Torsten Kemper 

 

 

Vorlage 
 

Datum: 30.11.2021 

Vorlage RB/4335/2021 

 

TOP 

 

Betreff 

Antrag der CDU-Fraktion vom 30.11.21: Stadtentwicklung konsequent 

umsetzen 

 

Beschlussentwurf: 

Der Rat entscheidet über den Antrag der CDU-Fraktion, der den folgenden Wortlaut hat: 

Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept nebst notwendiger Kostenberechnung aufzustel-

len, welches eine unmittelbare Anbindung des Radwegs an den „Glaspalast“ sowie eine Auf-

wertung des Glaspalastes hin zum Ankunftsort „Bahnhofshalle“ vorsieht. 

 

 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Rat 17.12.2021 öffentlich 

 

 

Sachverhalt: 

 

Auf den beiliegenden Antrag der CDU-Fraktion wird verwiesen. 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

 

Auswirkungen auf Klima und Umwelt: 

 

 

Beteiligte Fachbereiche: 

 

FB    

Kenntnis 

genommen 
   

 

 

  ___________________   __________________  

 Bürgermeister o.V.i.A. Torsten Kemper 

 

Anlagen: 

Antrag der CDU-Fraktion vom 30.11.2021 

Ö  11Ö  11
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Pfarrer-Giesen-Straße 18 
42499 Hückeswagen Internet: www.cdu-hueckeswagen.de

Bankverbindungen: 
Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen  
IBAN: DE29340513500034104315

Fraktionsvorsitzender: 

Christian Schütte 
Jung-Stilling-Straße 70 
42499 Hückeswagen  

Tel.: 02192 93 26 46 
Fax: 02192 93 26 47 
E-Mail: chrs@jss70.de 

Stadtratsfraktion

Antrag der CDU-Fraktion „Stadtentwicklung konsequent umsetzen“ 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Persian, 

die CDU-Fraktion Hückeswagen beantragt, der Stadtrat möge beschließen, die Verwaltung zu 
beauftragen ein Konzept nebst notwendiger Kostenberechnung aufzustellen, welches eine un-
mittelbare Anbindung des Radwegs an den „Glaspalast“ sowie eine Aufwertung des Glaspalas-
tes hin zum Ankunftsort „Bahnhofshalle“ vorsieht. 
  
Zur Begründung: 
  
Die Stadtentwicklung in Hückeswagen wird durch viele Projekte vorangetrieben. Neben dem 
integrierten Stadtentwicklungskonzept sollen in weiteren Projekten der Umbau der Bahnhof-
straße sowie die Entwicklung der Wupperauen gefördert werden. Für die Bahnhofstraße ist Hü-
ckeswagen sogar gebeten worden, einen noch mutigeren Plan zu entwerfen, der eine Beseiti-
gung der Barriere „Bahnhofstraße“ und die Etablierung einer durchgängigen Achse vom Bahn-
hofsvorplatz zum Schloss zum Ziel hat. 
  
Der Radweg, über den viele Besucher Hückeswagen erreichen ist allerdings nicht unmittelbar an 
den Bahnhofsvorplatz angebunden, sondern kann in der Regel nur durch Querung der inneren 
Ortsumgehung in der Nähe der Einfahrt zum Aldi-Parkplatz erreicht werden. Neben der „Schwie-
rigkeit“ für manche Besucher auf diesem Weg die Altstadt und das Schloss zu finden, ist die 
Querung am Aldi-Parkplatz aus unserer Sicht auch verkehrstechnisch ungünstig und unsicher. 
  
Daher wünscht die CDU-Hückeswagen, die Idee der Achse Bahnhofsvorplatz-Schloss zu erwei-
tern, um unser mutiges Konzept der Stadtentwicklung zu vervollständigen. Hierzu soll nach un-
serer Vorstellung eine Querung der inneren Ortsumgehung auf Höhe des Eingangs zum Glas-
palast gebaut werden. Dafür könnte die Querung am Aldi-Parkplatz entfallen. 
  
Gleichzeitig soll der Glaspalast zum Ankunftsort „Bahnhofshalle“ aufgewertet werden, in wel-
chem sich die Besucher der Stadt, zum Beispiel an digitalen Informationstafeln wetterunabhän-
gig informieren können. Des Weiteren ist das zukünftig im Erdgeschoß untergebrachte Bürger-
büro als Touristeninformation ein idealer Anlaufpunkt. 
  
Mit diesen Erweiterungen wäre aus Sicht der CDU-Hückeswagen ein guter Lückenschluss der 
Stadtentwicklung zwischen Radweg bzw. Wupperauen und Bahnhofsvorplatz geschaffen. 

CDU-Fraktion  -  42499 Hückeswagen

Herrn 
Bürgermeister Dietmar Persian 
Auf’m Schloss 1 

42499 Hückeswagen 

30. November 2021

Ö  11Ö  11
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Postfach 100109 
42490 Hückeswagen Internet: www.cdu-hueckeswagen.de

Bankverbindungen: 
Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen  
Konto-Nr.: 34104315 (BLZ 340 513 50)

Antrag der CDU-Fraktion „Stadtentwicklung konsequent umsetzen“  -  Seite 2

Mit freundlichen Grüßen 

 
Cornelia Päper 
Fraktionsgeschäftsführerin 
CDU Fraktion
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Schloss-Stadt Hückeswagen 

Der Bürgermeister 
Ratsbüro 

Sachbearbeiter: Torsten Kemper 

 

 

Vorlage 
 

Datum: 02.12.2021 

Vorlage RB/4338/2021 

 

TOP 

 

Betreff 

Antrag der FaB-Fraktion vom 01.12.21: Einsetzung eines Arbeitskreises 

"Sparen" 

 

Beschlussentwurf: 

Der Rat entscheidet über den Antrag der FaB-Fraktion, der den folgenden Wortlaut hat: 

a) Der Stadtrat beschließt die Einsetzung einer Arbeitsgruppe "Sparen", um auf lange 

Sicht die Steuern zu senken. 

b) Der Arbeitsgruppe gehören je ein Vertreter aus den Fraktionen, Vertreter der Verwal-

tung sowie freiwilligen Bürgern an. 

c) Die Arbeitsgruppe beginnt im ersten Quartal des Jahres 2022 mit der Arbeit. 

 

 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Rat 17.12.2021 öffentlich 

 

 

Sachverhalt: 

 

Auf den beiliegenden Antrag der FaB-Fraktion wird verwiesen. 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Auswirkungen auf Klima und Umwelt: 

 

Beteiligte Fachbereiche: 

 

FB    

Kenntnis 

genommen 
   

 

 

  ___________________   __________________  

 Bürgermeister o.V.i.A. Torsten Kemper 

 

Anlagen: 

Antrag der FaB-Fraktion vom 01.12.2021 

Ö  12Ö  12
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Der politische Bürgerverein 

Faß HuÜeswagcn. Wiehagener st •. 70 . 42499 Huckeswagen 

Schloss·Stadt Hückcswagcll 
Herr Bürgermeister Dietmar Persian 
Aufm Sch loß I 

424t)9 I Hickcswagcn 

Antrag zur EinsClzung eines Arbeitsk reises .. Span~n'· 

Sehr geehrter Herr Biirgcrmcislcr Pcrsian, 

Faß 
Freie aktive Bürger 
Hückesvyagen eV 

Faß Huckeswagen e.V. 
Wiehagener Str. 70 
42499 Hückeswagen 

02192932000 

info@fab-hueckeswagen.de 
www.fab-hueckeswagen .de 

01.12.2021 

die Fraktion d~r Freien aktiven Bürger I-!ückeswagcn c. V. stellt den An trag eine Arbcilsgruppc 
"Sparen mit lind ftif den Bürger" in Hiickeswagen einzusetzen. 

Begründung: 

Die Grundsteuer in Hiickcswagen sre igt, wie berei ts geplant, rasant bis einschließlich 2023. 
Ab 2025 kommt die neue Gnmdsteuer. welche die Kosten fUr manchc Bürger noch we iler in 
die Höhe treibt. Auch nach 2024 ist nicht in Sicht. dass bei allen vorhandenen Projekten di e 
Finanz~n ausgeg lichener werden. Aus diesem Grund müssen wir sc hn el lstmögli ch umdenken. 
Wir brauchen das Wissen und die Ideen vieler, um jede noch so kleine Sparidee zur 

Stcuerkonsolid iefung oder Senkung der Grundsteuer umzusetzen und darüber hinaus neue 
wicht ige Projekte zu I.!ntwickcln. 

Aus flihrull g: 

Die Arbeitsgruppe Sparen wird mit jeweils einern Vertreter aus den Fraktionen und den 
Vertretern der Verwahung besetzt. Hinzu kommen interess iert e Bürger, die sich in die 
Arbeitsgruppe einbringen möchten, da sie einen anderen Blickwinkel auf die Detai ls und 
Einzelheiten mitbringen. Dieser Blick über den Tellerrand ist besonders wichtig. Die 

Ei nl adung zur Arbeitsgruppe wird auf der Webscitc der Stadt veröffentli cht und über Sodal 
Media und I)resse verte ilt . Die Bürger melden sich schri ftlich an lind werden zur 
Arheitsgruppe eingeladen. 

Bankverbindung: 

Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen 
81C: WELADEDIRVW 

IBAN: DEn 340513500000363747 

Vorsitzende 

Brigitte Thiel 

Stell. Vorsitzender 

Felix Wedekind 

Ö  12Ö  12

39



-2-

Weilere Ausführung: 

Die Arbeilsgruppe präsentiert die Ergebn isse Quarta lsweise im Rat. Die Ergebnisse werden 
auf der Websci!c der Stadt veröfTent licht. Der Rat berät über die Ergebn isse und entscheidet 
über die Umsetnmg. Die Ersparnisse. welche sich allS den Vorsch lägen der Arbeitsgruppe 
ergeben, fließen direkt in die Gnllldsteucr lind werden dazu benutzt, um die Gnmdstcucr nicht 
weiter zu erhöhen. Ist das Zie l erreicht, können neue Projekt angestoßen werden. 
Die Arbcllsgmppc stand bereits im ersten Quartal 2022, um schnell stmöglich 
voranzukomme n. Da viele Milblirger ih re finanzielle ßclastungsgn:nzc bere its erreicht haben. 
dürfen Wif kein e Zeil verl ieren. diese zu ent lasten, 

Orr Antnlg im Wortillut: 

a) Ocr Stadtrat beschließt. die Einsetzung einer Arbe itsgruppe "Sparen" , um auf lange Sicht 
die Steuern zu senken. 

b) Dcr Arbeitsgruppe gehören je ein Vertreter alls den Fraktionen, Vertrete r der Vctwalrung. 
sowie frciwilligen Bürgern an. 

cl Die Arbcitsgruppc beginnt im ersten Quarta l des Jahres 2022 mit der Arbeit. 

I llickcswagcn, dcn 01.12.2021 

.&-:- ' I-U ~ 
Br;gi[ Thiol 
FI'(/ k I i 01/.1' \ 'ursi tzelide 

Bankverbindung: 
Sparkasse Radevormwatd-Huckeswagen 
Ste: WELADED1RVW 

tSAN: DE77 3405 13500000363747 

Vorsitzende 

Brigitte Thiet 

Stell. Vorsitzender 

Fetix Wedekind 
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